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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

15.09.1999 

Geschäftszahl 

94/13/0098 

Rechtssatz 

Der VwGH teilt nicht die verfassungsrechtlichen Bedenken des Abgabepflichtigen gegen den ersatzlosen 
Wegfall der Begünstigung des § 9 Abs 4 EStG 1972 im EStG 1988, zumal im § 9 Abs 4 EStG 1972 keine 
rückwirkende, sondern lediglich eine in Zukunft eintretende Steuerbelastung zu erblicken ist. 


